
1.	 Die künstliche Auslösung erfolgt mit ortsfesten Sprenganlagen und Handwurfladungen per 
Helikopter oder terrestrisch. Die Sprengarbeiten erfolgen im Bedarfsfall (Tag/Nacht), auch 
nach Perioden ohne Schneefall (z.B Triebschnee).

2.	 Das Betreten des gefährdeten Gebietes ist während den Sprengungen lebensgefährlich und 
daher verboten. Im gefährdeten Gebiet sind Fernauslösungen, Sekundärlawinen und externe 
Auslaufstrecken nicht berücksichtigt.

3.	 Für Schäden, die aus Nichtbefolgen dieser Information entstehen, wird jede Haftung abge-
lehnt

4.	 Das Berühren von Blindgängern/Versagern ist auch nach der Schneeschmelze noch mit 
Lebensgefahr verbunden. Meldungen über Blindgänger/Versager sind unverzüglich an die 
folgenden Stelle zu machen:  

	 Auskunft/ Kontakt:
	 Pisten- und Rettungsdienst Diavolezza Lagalb AG
	 Telefonnummer: +41 (0)81 839 39 03

Künstliche Lawinenauslösung
INFORMATIONEN


